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Allgemeine Geschä�sbedingungen 
Seidenspinner Hybrid IT GmbH 
 

1. Geltungsbereich, Rangfolge 

Diese Allgemeinen Geschä�sbedingungen (AGB) gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern im 
Sinne von § 14 BGB, das heißt natürlichen oder juris�schen Personen, welche Leistungen zur 
gewerblichen oder beruflichen Verwendung erwerben. 

Für die gesamte Geschä�sbeziehung zwischen Au�ragnehmer und Au�raggeber, unabhängig von den 
jeweiligen Leistungen, und auch für Auskün�e und Beratungen gelten ausschließlich die 
nachfolgenden AGB. Abweichende Bedingungen des Au�raggebers gelten nur, wenn und soweit der 
Au�ragnehmer sie ausdrücklich schri�lich anerkennt. Ein Schweigen des Au�ragnehmers auf 
derar�ge abweichende Bedingungen gilt insbesondere nicht als Anerkennung oder Zus�mmung, auch 
nicht bei zukün�igen Verträgen. Diese AGB gelten auch dann, wenn der Au�ragnehmer in Kenntnis 
entgegenstehender oder von diesen AGB abweichenden Bedingungen des Au�raggebers die 
Leistungen an den Au�raggeber vorbehaltlos erbringt und ausführt. 

Die AGB gelten anstelle etwaiger Einkaufsbedingungen des Au�raggebers auch dann, wenn nach 
diesen die Au�ragsannahme oder Leistungserbringung als bedingungslose Anerkennung der 
Einkaufsbedingungen vorgesehen ist oder der Au�ragnehmer nach Hinweis des Au�raggebers auf die 
Geltung seiner Einkaufsbedingungen leistet, es sei denn, es wurde ausdrücklich auf die Geltung der 
AGB verzichtet. Der Ausschluss der Allgemeinen Geschä�sbedingungen des Au�raggebers gilt auch 
dann, wenn die AGB zu einzelnen Regelungspunkten keine gesonderte Regelung enthalten. Der 
Au�raggeber erkennt durch Annahme der AGB ausdrücklich an, dass er auf seinen aus den 
Einkaufsbedingungen abgeleiteten Rechtseinwand verzichtet. 

Bei einem Vertragsschluss mit dem Au�raggeber gelten die folgenden Regelungen in der 
nachfolgenden genannten Rangfolge: 

a) das Angebot mit den Leistungsbeschreibungen oder der Dienstleistungsvertrag, 
b) diese AGB, 
c) die Regelungen des BGB und HGB, 
d) weitere gesetzliche Regelungen. 

Konkrete Beschreibungen allgemeiner Aufgabenstellungen beschränken die Leistungsverpflichtung 
auf die jeweils ausgehandelte konkrete Festlegung. Die zuerst genannten Bes�mmungen haben bei 
Widersprüchen stets Vorrang vor den zuletzt genannten. Lücken werden durch die jeweils 
nachrangigen Bes�mmungen ausgefüllt. Bei Vereinbarungen in zeitlicher Reihenfolge hat die jüngere 
Vorrang vor der älteren. 

2. Auskün�e, Beratung 

Auskün�e und Erläuterungen hinsichtlich Leistungen durch den Au�ragnehmer oder dessen 
Vertriebsmitler erfolgen ausschließlich aufgrund der bisherigen Erfahrung. Sie stellen keinerlei 
Eigenscha�en oder Garan�en in Bezug auf Leistungen dar. Die hierbei angegebenen Werte sind als 
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Durchschnitswerte der Leistungen anzusehen. Der Au�ragnehmer steht mangels ausdrücklicher 
anderwei�ger Vereinbarung nicht dafür ein, dass dessen Leistungen für den vom Au�raggebern 
verfolgten Zweck geeignet sind. 

Eine Beratungspflicht übernimmt der Au�ragnehmer nur ausdrücklich kra� eines schri�lichen, 
gesonderten Beratungsvertrags. Eine Garan�e gilt nur dann als übernommen, wenn der 
Au�ragnehmer schri�lich eine Eigenscha� und/oder einen Leistungserfolg als „rechtlich garan�ert“ 
bezeichnet hat. 

3. Vertragsschluss 

Angebote sind freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder 
ausdrücklich verbindliche Zusagen enthalten oder anderwei�g die Verbindlichkeit ausdrücklich 
vereinbart wurde. Sie sind im juris�schen Sinn Aufforderungen zu Bestellungen. 

Der Au�raggeber ist an seine Bestellung als Vertragsantrag 14 Kalendertage nach Zugang der 
Bestellung beim Au�ragnehmer gebunden, soweit der Au�raggeber nicht regelmäßig auch mit einer 
späteren Annahme durch den Au�ragnehmer rechnen muss (§ 147 BGB). Dies gilt auch für 
Nachbestellungen des Au�raggeber. 

Ein Vertrag kommt – auch im laufenden Geschä�sverkehr – erst dann zustande, wenn der 
Au�ragnehmer die Bestellung des Au�raggebers schri�lich oder in Tex�orm (das heißt auch per E-
Mail) durch eine Au�ragsbestä�gung bestä�gt. Die Au�ragsbestä�gung gilt nur unter der Bedingung, 
dass noch offene Zahlungsrückstände des Au�raggebers beglichen werden und dass eine durch den 
Au�ragnehmer vorgenommene Kreditprüfung des Au�raggebers ohne nega�ve Auskun� bleibt. 

Bei einer Leistungserbringung innerhalb der angebotsgegenständlichen Bindungsfrist des 
Au�raggebers kann die Au�ragsbestä�gung des Au�ragnehmers durch dessen Leistung und Lieferung 
ersetzt werden, wobei die Absendung einer Lieferung maßgeblich ist. 

Der Au�raggeber hat den Au�ragnehmer rechtzei�g vor Vertragsschluss schri�lich auf etwaige 
besondere Anforderungen an dessen Leistungen hinzuweisen. Solche Hinweise erweitern jedoch 
nicht die vertraglichen Verpflichtungen und die Ha�ung des Au�ragnehmers. Mangels anderwei�ger 
ausdrücklicher Vereinbarungen ist der Au�ragnehmer lediglich verpflichtet, die bestellten Leistungen 
in der Bundesrepublik Deutschland zu erbringen und Produkte als in der Bundesrepublik Deutschland 
verkehrs- und zulassungsfähige Ware zu liefern. 

Die Übernahme eines Beschaffungsrisikos oder einer Beschaffungsgaran�e liegt nicht allein in der 
Verpflichtung des Au�ragnehmers zur Lieferung einer nur der Gatung nach bes�mmten Sache. Ein 
Beschaffungsrisiko im Sinne des § 276 BGB übernimmt der Au�ragnehmer nur kra� schri�licher 
gesonderter Vereinbarung unter Verwendung der Formulierung „übernimmt der Au�ragnehmer das 
Beschaffungsrisiko …“ 

Verzögert sich die Abnahme von Leistungen oder Produkten oder deren Versand aus einem vom 
Au�raggeber zu vertretenden Grund, ist der Au�ragnehmer berech�gt, nach Setzung und Ablauf 
einer 14-tägigen Nachfrist, nach seiner Wahl sofor�ge Vergütungszahlung zu verlangen oder vom 
Vertrag zurückzutreten oder die Erfüllung abzulehnen und Schadenersatz stat der ganzen Leistung zu 
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verlangen. Die Fristsetzung muss schri�lich oder in Tex�orm erfolgen. Der Au�ragnehmer muss hierin 
nicht nochmals auf die Rechte aus dieser Klausel hinweisen. 

Im Fall des vorstehend geregelten Schadenersatzverlangens beträgt der zu leistende Schadenersatz 
20 % des Netolieferpreises bei Kaufverträgen oder 20 % der vereinbarten Netovergütung bei 
Leistungsverträgen. Der Nachweis einer anderen Schadenshöhe oder des Nichtanfalles eines 
Schadens bleibt beiden Parteien vorbehalten. Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden. 

Der Au�ragnehmer ist berech�gt, Leistungen mit handelsüblichen Abweichungen in Qualität, 
Abmessung, Gewicht, Ausstatung oder Ausrüstung zu liefern. Solche Ware gilt als vertragsgerecht. 

4. Leistungserbringung 

Der Au�ragnehmer erbringt die vertraglich vereinbarten Leistungen nach den Grundsätzen der 
ordnungsgemäßen Berufsausübung. Der Au�raggeber trägt die Erfolgs- und Projektverantwortung, 
soweit vertraglich nichts anderes vereinbart ist. 

Soweit die Leistungen beim Au�raggeber erbracht werden, ist der Au�ragnehmer allein gegenüber 
seinen Mitarbeitern weisungsbefugt. Dessen Mitarbeiter werden nicht in den Betrieb des 
Au�raggebers eingegliedert. Der Au�raggeber kann nur gegenüber dem Projektkoordinator oder 
Ansprechpartner des Au�ragnehmers Vorgaben im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen 
machen, nicht gegenüber einzelnen Mitarbeitern unmitelbar. 

Der Au�ragnehmer entscheidet welche Mitarbeiter eingesetzt werden und behält sich deren 
jederzei�gen Austausch vor. Der Au�ragnehmer kann auch freie Mitarbeiter und andere 
Unternehmen im Rahmen der Leistungserbringung einsetzen. Der Au�raggeber hat keinen Anspruch 
auf die Leistungserbringung durch bes�mmte Mitarbeiter. Die Art und Weise der Leistungserbringung 
wird durch den Au�ragnehmer bes�mmt.  

Ohne weitere vertragliche Vereinbarung ist Ort der Leistungserbringung der Sitz des Unternehmens 
des Au�ragnehmers.  

Für die Verwertung der von IT-Systemen des Au�raggebers kommenden Daten und für die damit 
erzielten Ergebnisse bleibt allein der Au�raggeber verantwortlich. 

Der Au�raggeber darf die zur Verfügung gestellten Leistungen des Au�ragnehmers zu gewerblichen 
Zwecken Driten nicht zur Nutzung überlassen, es sei denn, dies ist ausdrücklich vertraglich gestatet. 

5. Vergütung, Zahlung, Leistungsschutz, Termine 

Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird die Vergütung nach Aufwand zu den bei Vertragsschluss 
allgemein gül�gen Preisen des Au�ragnehmers berechnet. Vergütungen sind grundsätzlich Neto-
Preise zuzüglich gesetzlich anfallender Umsatzsteuer.  

Der Au�ragnehmer kann monatlich abrechnen. Werden Leistungen nach Aufwand vergütet, 
dokumen�ert der Au�ragnehmer die Art und Dauer der Tä�gkeiten und übermitelt diese 
Dokumenta�on mit der Rechnung. 
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a. Alle Rechnungen sind grundsätzlich spätestens 10 Kalendertage nach Zugang frei 
Zahlstelle ohne Abzug zu zahlen. Skonto wird nicht gewährt. Sofern Leistungen 
außerhalb der vereinbarten Servicezeiträume durch den Au�ragnehmer erbracht 
werden, werden Stundensätze mit folgenden Zuschlägen versehen: 50 % werktags, 
100 % sonn- und feiertags. Monatlich abgerechnete pauschale Leistungen sind 
grundsätzlich im Voraus zur Zahlung fällig. 
 
Die Vergütung nach Aufwand erfolgt bei Leistungserbringung nach der gül�gen 
Preisliste des Au�ragnehmers. Die Abrechnung nach Aufwand erfolgt unter Vorlage 
der beim Au�ragnehmer üblichen Tä�gkeitsnachweise. Der Au�raggeber kann den 
dort getroffenen Festlegungen binnen 2 Wochen nach Zugang der Abrechnung in 
Tex�orm widersprechen. Nach Ablauf dieser 2 Wochen ohne Einwände des 
Au�raggebers gelten die Tä�gkeitsnachweise als anerkannt. 
 
Reisezeiten, Reisekosten und Aufenthaltskosten werden in Abhängigkeit vom 
Dienstsitz der Mitarbeiter des Au�ragnehmers berechnet. Reisezeiten und –kosten 
entstehen auf Reisen zwischen dem Dienstsitz des Mitarbeiters und dem jeweiligen 
Einsatzort des Au�raggebers bzw. verschiedenen Einsatzorten des Au�raggebers. 
 
Reisekosten, Nebenkosten und Materialkosten werden gem. der zum Zeitpunkt der 
Leistungserbringung gül�gen Preisliste des Au�ragnehmers vergütet. 
 

b. Der Au�raggeber kann wegen Mängeln nur aufrechnen oder Zahlungen 
zurückbehalten, soweit ihm tatsächlich Zahlungsansprüche wegen Sach- oder 
Rechtsmängeln der Leistung zustehen. Wegen sons�ger Mängelansprüche kann der 
Au�raggeber Zahlungen nur zu einem unter Berücksich�gung des Mangels 
verhältnismäßigen Teil zurückbehalten. Ziffer 10a gilt entsprechend. Der 
Au�raggeber hat kein Zurückbehaltungsrecht, wenn sein Mangelanspruch verjährt 
ist. Im Übrigen kann der Au�raggeber nur mit unbestritenen oder rechtskrä�ig 
festgestellten Forderungen aufrechnen oder eine Zurückbehaltung ausüben. 
 

c. Der Au�ragnehmer behält sich das Eigentum und einzuräumende Rechte an den 
Leistungen bis zur vollständigen Bezahlung der geschuldeten Vergütung vor, 
berech�gte Mängeleinbehalte gemäß Abs. c Satz 2 werden berücksich�gt. Weiterhin 
behält sich der Au�ragnehmer das Eigentum vor bis zur Erfüllung aller seiner 
Ansprüche aus der Geschä�sbeziehung mit dem Au�raggeber. Der Au�ragnehmer ist 
berech�gt, für die Dauer eines Zahlungsverzugs des Au�raggebers diesem die 
weitere Nutzung der Leistungen zu untersagen. Dieses Recht kann der 
Au�ragnehmer nur für einen angemessenen Zeitraum geltend machen, in der Regel 
höchstens für 6 Monate. Darin liegt kein Rücktrit vom Vertrag. § 449 Abs. 2 BGB 
bleibt unberührt. 
 
Geben der Au�raggeber oder dessen Abnehmer die Leistungen zurück, liegt in der 
Entgegennahme der Leistungen kein Rücktrit des Au�ragnehmers, außer er hat den 
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Rücktrit ausdrücklich erklärt. Gleiches gilt für die Pfändung der Vorbehaltsware oder 
von Rechten an der Vorbehaltsware durch den Au�ragnehmer. Gegenstände unter 
Eigentums- oder Rechtsvorbehalt darf der Au�raggeber weder verpfänden noch 
sicherungsübereignen. Dem Au�raggeber ist nur als Wiederverkäufer eine 
Weiterveräußerung im gewöhnlichen Geschä�sgang unter der Bedingung gestatet, 
dass dem Au�ragnehmer vom Au�raggeber dessen Ansprüche gegen seine 
Abnehmer im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung wirksam abgetreten 
worden sind und der Au�raggeber seinem Abnehmer das Eigentum unter Vorbehalt 
der Zahlung überträgt. Der Au�raggeber trit durch den vorliegenden 
Vertragsabschluss seine kün�igen Ansprüche im Zusammenhang mit solchen 
Veräußerungen gegen seine Abnehmer sicherungshalber an den Au�ragnehmer ab, 
der diese Abtretung hiermit annimmt. 
Soweit der Wert der Sicherungsrechte des Au�ragnehmers die Höhe der gesicherten 
Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, wird der Au�ragnehmer auf Wunsch des 
Au�raggebers einen entsprechenden Anteil der Sicherungsrechte freigeben. 
 

d. Der Au�raggeber ist verpflichtet, bei einer zulässigen Übertragung von 
Nutzungsrechten an Lieferungen und Leistungen dem Empfänger deren vertraglich 
vereinbarte Beschränkungen aufzuerlegen. 
 

e. Gleicht der Au�raggeber eine fällige Forderung zum vertragsgemäßen 
Zahlungstermin ganz oder teilweise nicht aus, kann der Au�ragnehmer vereinbarte 
Zahlungsziele für alle Forderungen widerrufen. Der Au�ragnehmer ist ferner 
berech�gt, weitere Leistungen nur gegen Vorkasse oder gegen Sicherheit durch 
Erfüllungsbürgscha� eines in der Europäischen Union zugelassenen Kredi�ns�tuts 
oder Kreditversicherers vorzunehmen. Die Vorkasse hat den jeweiligen 
Abrechnungszeitraum oder – bei Einmalleistungen – deren Vergütung zu umfassen. 

 
f. Bei wirtscha�lichem Unvermögen des Au�raggebern, seine Pflichten gegenüber dem 

Au�ragnehmer zu erfüllen, kann der Au�ragnehmer bestehende Austauschverträge 
mit dem Au�raggebern durch Rücktrit, Dauerschuldverhältnisse durch Kündigung 
fristlos beenden, auch bei einem Insolvenzantrag des Au�raggebers. § 321 BGB und § 
112 InsO bleiben unberührt. Der Au�raggeber wird den Au�ragnehmer frühzei�g 
schri�lich über eine drohende Zahlungsunfähigkeit informieren. 

 
g. Verbindliche Liefertermine und Fristen müssen ausdrücklich und schri�lich oder in 

Tex�orm vereinbart werden. Bei unverbindlichen oder ungefähren Lieferterminen 
(beispielsweise durch Angaben wie „circa“ oder „etwa“) und Fristen bemüht sich der 
Au�ragnehmer, diese nach besten Krä�en einzuhalten. 

 
Liefer- und/oder Leistungsfristen beginnen mit dem Zugang der Au�ragsbestä�gung 
beim Au�raggebern, jedoch nicht, bevor alle Einzelheiten der Ausführung des 
Au�rags geklärt sind und alle sons�gen vom Au�raggebern zu erfüllenden 
Voraussetzungen vorliegen, insbesondere vereinbarte Anzahlungen oder 



 
 

Allgemeine 
Geschä�sbedingungen 
Seidenspinner Hybrid IT GmbH 

Seite 6 von 13 V 1.0 
Geändert am: 02.06.2023 

  
 

Sicherheiten und notwendige Mitwirkungsleistungen vollständig geleistet sind. 
Entsprechendes gilt für Liefertermine und Leistungstermine. Hat der Au�raggeber 
nach Au�ragserteilung Änderungen verlangt, so beginnt eine neue angemessene 
Liefer- und/oder Leistungsfrist mit der Bestä�gung der Änderung durch den 
Au�ragnehmer. 
 
Gerät der Au�ragnehmer in Leistungs- oder Lieferverzug, muss der Au�raggeber ihm 
zunächst eine angemessene Nachfrist von mindestens – soweit nicht unangemessen 
– 14 Tagen zur Leistung setzen. Verstreicht diese fruchtlos, bestehen 
Schadenersatzansprüche wegen Pflichtverletzung nur nach Maßgabe der Regelung in 
dieser Vereinbarung bezüglich der Ha�ung des Au�ragnehmers. 
 

h. Der Au�ragnehmer ist berech�gt, die Vergütung nach billigem Ermessen einsei�g im 
Falle der Erhöhung von Materialherstellungskosten und/oder Material- und/oder 
Produktbeschaffungskosten, Lohn- und Lohnnebenkosten, Sozialabgaben sowie 
Energiekosten und Kosten durch Umweltauflagen und/oder Währungsschwankungen 
und/oder Zolländerung und/oder Frachtsätzen und/oder öffentlichen Abgaben 
entsprechend zu anzupassen, wenn diese die Beschaffungskosten oder Kosten der 
vertraglich vereinbarten Leistungen unmitelbar oder mitelbar beeinflussen und 
wenn zwischen Vertragsabschluss und Lieferung mehr als 4 Wochen liegen. Eine 
Erhöhung im vorgenannten Sinne ist ausgeschlossen, soweit die Kostensteigerung bei 
einzelnen oder aller der vorgenannten Faktoren durch eine Kostenreduzierung bei 
anderen der genannten Faktoren in Bezug auf die Gesamtkostenbelastung 
aufgehoben wird. 

 
Liegt der neue Preis aufgrund des vorgenannten Preisanpassungsrechts 10 % oder 
mehr über dem ursprünglichen Preis, so ist der Au�raggeber zur Kündigung von noch 
nicht vollständig erfüllten Verträgen berech�gt. Er kann dieses Recht jedoch nur 
unverzüglich nach Miteilung des erhöhten Preises geltend machen. 
 

i. Ein Zurückbehaltungsrecht oder Aufrechnungsrecht des Au�raggebers besteht nur 
hinsichtlich solcher Gegenansprüche, die nicht bestriten oder rechtskrä�ig 
festgestellt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht kann vom Au�raggeber nur insoweit 
ausgeübt werden, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis 
beruht. 
 

j. Eingehende Zahlungen werden zunächst zur Tilgung der Kosten, dann der Zinsen und 
schließlich der Haup�orderung nach ihrem Alter verwendet. 

 
6. Zusammenarbeit, Mitwirkungspflichten, Vertraulichkeit 

 
a. Der Au�raggeber ist verpflichtet, den Au�ragnehmer soweit erforderlich zu 

unterstützen und in seiner Betriebssphäre alle zur ordnungsgemäßen 
Au�ragsausführung erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen. Dazu wird er 
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insbesondere notwendige Informa�onen zur Verfügung stellen und nach Möglichkeit 
einen Remotezugang auf eigene Systeme ermöglichen. Soweit aus Sicherheits- oder 
sons�gen Gründen ein Remotezugang nicht möglich ist, verlängern sich davon 
betroffene Fristen angemessen; für weitere Auswirkungen werden die 
Vertragspartner eine angemessene Regelung vereinbaren. Der Au�raggeber sorgt 
ferner dafür, dass fachkundiges Personal für die Unterstützung des Au�ragnehmers 
zur Verfügung steht. Soweit im Vertrag vereinbart ist, dass Leistungen vor Ort beim 
Au�raggebern erbracht werden können, stellt der Au�raggeber auf Wunsch des 
Au�ragnehmers unentgeltlich ausreichende Arbeitsplätze und Arbeitsmitel zur 
Verfügung. 
 

b. Erbringt der Au�raggeber seine Mitwirkungsleistungen nur unzureichend, so kann 
dies zu Störungen in der Leistungserbringung des Au�ragnehmers führen und 
berech�gt diesen zur Zurückbehaltung seiner Leistungen, bis die 
Mitwirkungspflichten des Au�raggebers vollständig und mangelfrei erbracht sind. 

 
c. Der Au�raggeber ist für ein ordnungsgemäßes Lizenzmanagement verantwortlich. 

Soweit So�ware durch den Au�ragnehmer bereitgestellt wird, kann eine Lizenzierung 
auf den Au�raggeber erfolgen. Der Au�ragnehmer ist dann berech�gt, 
entsprechende Erklärungen im Au�rage des Au�raggebers abzugeben. 
 

d. Wenn der Au�ragnehmer die Vergütung für die auf den Au�raggeber lizenzierte 
So�ware gezahlt hat, ist die So�ware bei Beendigung der Leistungserbringung 
herauszugeben und/oder an den Au�ragnehmer zu übertragen. Der Au�raggeber 
wird dazu alle notwendigen Erklärungen abgeben und Handlungen durchführen, die 
die Herausgabe und/oder Übertragung und eine weitergehende Nutzung der 
So�ware durch den Au�ragnehmer ermöglichen. 
 

e. Au�raggeber und Au�ragnehmer benennen jeweils einen verantwortlichen 
Ansprechpartner. Die Kommunika�on zwischen dem Au�raggebern und dem 
Au�ragnehmer erfolgt, soweit nichts anderes vereinbart ist, über diese 
Ansprechpartner. Die Ansprechpartner haben alle mit der Vertragsdurchführung 
zusammenhängenden Entscheidungen unverzüglich herbeizuführen. Die 
Entscheidungen sind verbindlich zu dokumen�eren. 

 
f. Der Au�raggeber hat Mängel unverzüglich in nachvollziehbarer und detaillierter 

Form unter Angabe aller für die Mängelerkennung und -analyse zweckdienlichen 
Informa�onen schri�lich zu melden. Anzugeben sind dabei insbesondere die 
Arbeitsschrite, die zum Au�reten des Mangels geführt haben, die Erscheinungsform 
sowie die Auswirkungen des Mangels. Soweit nichts anderes vereinbart ist, werden 
dafür die entsprechenden Formulare und Verfahren des Au�ragnehmers verwendet. 

 
g. Die Vertragspartner sind verpflichtet, über Geschä�s- und Betriebsgeheimnisse sowie 

über sons�ge als vertraulich bezeichnete Informa�onen, die im Zusammenhang mit 
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der Vertragsdurchführung bekannt werden, S�llschweigen zu wahren. Die 
Weitergabe solcher Informa�onen an Personen, die nicht an dem Abschluss, der 
Durchführung oder Abwicklung des Vertrags beteiligt sind, darf nur mit schri�licher 
Einwilligung des jeweils anderen Vertragspartners erfolgen. Soweit nichts anderes 
vereinbart ist, endet diese Verpflichtung nach Ablauf von fünf Jahren nach 
Bekanntwerden der jeweiligen Informa�on, bei Dauerschuldverhältnissen jedoch 
nicht vor deren Beendigung. 
Die Vertragspartner werden diese Verpflichtungen auch ihren Mitarbeitern und 
eventuell eingesetzten Driten auferlegen. 
 

h. Den Vertragspartnern ist bekannt, dass eine elektronische und unverschlüsselte 
Kommunika�on (z.B. per E-Mail) mit Sicherheitsrisiken beha�et ist. Bei dieser Art der 
Kommunika�on werden sie daher keine Ansprüche geltend machen, die durch das 
Fehlen einer Verschlüsselung begründet sind, außer soweit zuvor eine 
Verschlüsselung vereinbart worden ist. 
 

i. Die ordnungsgemäße Datensicherung obliegt dem Au�raggeber, soweit 
entsprechende Leistungen durch den Au�ragnehmer gemäß den vertraglichen 
Vereinbarungen nicht zu erbringen sind. Die ordnungsgemäße Datensicherung 
umfasst alle technischen und/oder organisatorischen Maßnahmen zur Sicherstellung 
der Verfügbarkeit, Integrität und Konsistenz der IT-Systeme einschließlich der auf 
diesen IT-Systemen gespeicherten und für die Verarbeitungszwecke genutzten Daten, 
Programme und Prozeduren. Ordnungsgemäße Datensicherung bedeutet, dass die 
getroffenen Maßnahmen in Abhängigkeit zu der Datensensi�vität und zu den 
Datenmengen eine sofor�ge und kurzfris�ge Wiederherstellung des Zustands von 
Systemen, Daten, Programmen oder Prozeduren nach erkannter Beeinträch�gung der 
Verfügbarkeit, Integrität oder Konsistenz aufgrund eines schadenswirkenden 
Ereignisses ermöglichen. Die Maßnahmen umfassen aber mindestens die Herstellung 
und Erprobung der Rekonstruk�onsfähigkeit von Kopien, von Programmen, Daten 
und Prozeduren in definierten Zyklen und Genera�onen. 
 

j. Für die notwendige Archivierung, insbesondere nach den steuerlichen und 
handelsrechtlichen Vorschri�en, ist der Au�raggeber allein verantwortlich. 
 

7. Störungen bei der Leistungserbringung, Verzug 
 

a. Wenn eine Ursache, die der Au�ragnehmer nicht zu vertreten hat, einschließlich 
Streik oder Aussperrung, die Termineinhaltung beeinträch�gt („Störung“), 
verschieben sich die Termine um die Dauer der Störung, erforderlichenfalls 
einschließlich einer angemessenen Wiederanlaufphase. Ein Vertragspartner hat den 
anderen Vertragspartner über die Ursache einer in seinem Bereich aufgetretenen 
Störung und die Dauer der Verschiebung unverzüglich zu unterrichten. 
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b. Erhöht sich der Aufwand aufgrund einer Störung, kann der Au�ragnehmer auch die 
Vergütung des Mehraufwands verlangen, außer der Au�raggeber hat die Störung 
nicht zu vertreten und deren Ursache liegt außerhalb seines Verantwortungsbereichs. 

 
c. Wenn der Au�raggeber wegen nicht ordnungsgemäßer Leistung des Au�ragnehmers 

vom Vertrag zurücktreten und / oder Schadensersatz stat der Leistung verlangen 
kann oder solches behauptet, wird der Au�raggeber auf Verlangen des 
Au�ragnehmers innerhalb angemessen gesetzter Frist schri�lich erklären, ob er diese 
Rechte geltend macht oder weiterhin die Leistungserbringung wünscht. Bei einem 
Rücktrit hat der Au�raggeber dem Au�ragnehmer den Wert zuvor bestehender 
Nutzungsmöglichkeiten zu erstaten; gleiches gilt für Verschlechterungen durch 
bes�mmungsgemäßen Gebrauch. 

 
d. Gerät der Au�ragnehmer mit der Leistungserbringung in Verzug, ist der Schadens- 

und Aufwendungsersatz des Au�raggebern wegen des Verzugs für jede vollendete 
Woche des Verzugs beschränkt auf 0.5 % des Preises für den Teil der vertraglichen 
Leistung, der auf Grund des Verzugs nicht genutzt werden kann. Die Verzugsha�ung 
ist begrenzt auf insgesamt höchstens 5 % der Vergütung für sämtliche, vom Verzug 
betroffene vertragliche Leistungen, die in Folge des Verzugs nicht rechtzei�g oder 
nicht vertragsgemäß durch den Au�ragnehmer geleistet werden; bei 
Dauerschuldverhältnissen bezogen auf die Vergütung für die jeweils betroffenen 
Leistungen für das volle Kalenderjahr. Ein weitergehender Ersatz des 
Verzögerungsschadens durch den Au�ragnehmer ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht 
im Fall eines vorsätzlichen, grob fahrlässigen oder arglis�gen Handelns seitens des 
Au�ragnehmers, bei Ansprüchen wegen der Verletzung von Leib, Leben oder 
Gesundheit, bei der Übernahme einer Leistungsgaran�e und bei einer gesetzlich 
zwingenden Ha�ung. Ergänzend und vorrangig gilt ein bei Vertragsabschluss 
vereinbarter Prozentsatz der bei Vertragsabschluss vereinbarten Vergütung. Dies gilt 
nicht, soweit ein Verzug auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Au�ragnehmers 
beruht. 

 
e. Bei einer Verzögerung der Leistung hat der Au�raggeber im Rahmen der gesetzlichen 

Bes�mmungen ein Rücktritsrecht nur, wenn die Verzögerung vom Au�ragnehmer zu 
vertreten ist. Macht der Au�raggeber wegen der Verzögerung berech�gt Schadens- 
oder Aufwendungsersatz stat der Leistung geltend, so ist er berech�gt, für jede 
vollendete Woche der Verzögerung 1 % des Preises für den Teil der vertraglichen 
Leistung zu verlangen, der auf Grund der Verzögerung nicht genutzt werden kann, 
jedoch insgesamt höchstens 5 % dieses Preises; bei Dauerschuldverhältnissen 
bezogen auf die Vergütung für die jeweils betroffenen Leistungen für den vollen 
Kalendermonat. Ergänzend und vorrangig gilt ein bei Vertragsabschluss vereinbarter 
Prozentsatz der bei Vertragsabschluss vereinbarten Vergütung. 
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8. Datenschutz 
Der Au�raggeber wird mit dem Au�ragnehmer für einen möglichen Zugriff auf 
personenbezogene Daten erforderliche Vereinbarungen abschließen und dabei auch die 
besonderen Voraussetzungen für eine Au�ragsdatenverarbeitung (§ 11 BDSG) beachten. 
 

9. Rechtsmängel 
a. Für Verletzungen von Rechten Driter durch seine Leistung ha�et der Au�ragnehmer 

nur, soweit die Leistung vertragsgemäß und insbesondere in der vertraglich 
vereinbarten, sonst in der vorgesehenen Einsatzumgebung unverändert eingesetzt 
wird. Der Au�ragnehmer ha�et für Verletzungen von Rechten Driter nur innerhalb 
der Europäischen Union und des Europäischen Wirtscha�sraumes sowie am Ort der 
vertragsgemäßen Nutzung der Leistung. Ziffer 10 Abs. a Satz 1 gilt entsprechend. 
 

b. Macht ein Driter gegenüber dem Au�raggebern geltend, dass eine Leistung des 
Au�ragnehmers seine Rechte verletzt, benachrich�gt der Au�raggeber unverzüglich 
den Au�ragnehmer. Der Au�ragnehmer und ggf. dessen Vorlieferanten sind 
berech�gt, aber nicht verpflichtet, soweit zulässig die geltend gemachten Ansprüche 
auf deren Kosten abzuwehren. Der Au�raggeber ist nicht berech�gt, Ansprüche 
Driter anzuerkennen, bevor er dem Au�ragnehmer angemessen Gelegenheit 
gegeben hat, die Rechte Driter auf andere Art und Weise abzuwehren. 

 
c. Werden durch eine Leistung des Au�ragnehmers Rechte Driter verletzt, wird der 

Au�ragnehmer nach eigener Wahl und auf eigene Kosten 
a) dem Au�raggebern das Recht zur Nutzung der Leistung verschaffen oder 
b) die Leistung rechtsverletzungsfrei gestalten oder 
c) die Leistung unter Erstatung der dafür vom Au�raggebern geleisteten 

Vergütung (abzüglich einer angemessenen Nutzungsentschädigung) 
zurücknehmen, wenn der Au�ragnehmer keine andere Abhilfe mit 
angemessenem Aufwand erzielen kann. Die Interessen des Au�raggebers 
werden dabei angemessen berücksich�gt. 
 

d. Ansprüche des Au�raggebers wegen Rechtsmängeln verjähren entsprechend Ziffer 
10b. Für Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Au�raggebers gilt 
Ziffer 11 ergänzend, für zusätzlichen Aufwand des Au�ragnehmers gilt Ziffer 10d 
entsprechend. 
 

10. Sachmängel und Aufwendungsersatz 
 

a. Der Au�ragnehmer leistet Gewähr für die vertraglich geschuldete Beschaffenheit der 
Leistungen. Für eine nur unerhebliche Abweichung der Leistungen des 
Au�ragnehmers von der vertragsgemäßen Beschaffenheit bestehen keine Ansprüche 
wegen Sachmängeln. Ansprüche wegen Mängeln bestehen auch nicht bei 
übermäßiger oder unsachgemäßer Nutzung, natürlichem Verschleiß, Versagen von 
Komponenten der Systemumgebung, nicht reproduzierbaren oder anderwei�g durch 
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den Au�raggeber nachweisbaren So�warefehlern oder bei Schäden, die aufgrund 
besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt 
sind. Dies gilt auch bei nachträglicher Veränderung oder Instandsetzung durch den 
Au�raggeber oder Drite, außer diese erschwert die Analyse und die Besei�gung 
eines Sachmangels nicht. 
Für Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche gilt Ziffer 6 ergänzend. 
 

b. Die Verjährungsfrist für Sachmangelansprüche beträgt ein Jahr ab dem gesetzlichen 
Verjährungsbeginn. Die gesetzlichen Fristen für den Rückgriff nach § 479 BGB bleiben 
unberührt. Gleiches gilt, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 oder § 634a Abs. 
1 Nr. 2 BGB längere Fristen vorschreibt, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Au�ragnehmers, bei arglis�gem Verschweigen eines Mangels 
sowie in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
sowie für Ansprüche aus dem Produktha�ungsgesetz.  
 

c. Die Bearbeitung einer Sachmangelanzeige des Au�raggebern durch den 
Au�ragnehmer führt nur zur Hemmung der Verjährung, soweit die gesetzlichen 
Voraussetzungen dafür vorliegen. Ein Neubeginn der Verjährung trit dadurch nicht 
ein. Eine Nacherfüllung (Neulieferung oder Nachbesserung) kann ausschließlich auf 
die Verjährung des die Nacherfüllung auslösenden Mangels Einfluss haben. 
 

d. Der Au�ragnehmer kann Vergütung seines Aufwands verlangen, soweit 
a) er aufgrund einer Meldung tä�g wird, ohne dass ein Mangel vorliegt, außer 

der Au�raggeber konnte mit zumutbarem Aufwand nicht erkennen, dass 
kein Mangel vorlag, oder 

b) eine gemeldete Störung nicht reproduzierbar oder anderwei�g durch den 
Au�raggebern als Mangel nachweisbar ist, oder 

c) zusätzlicher Aufwand wegen nicht ordnungsgemäßer Erfüllung der 
Pflichten des Au�raggebern (siehe auch Ziffern 2b, 2c und 5b) anfällt. 

 
11. Allgemeine Ha�ung des Au�ragnehmers 

 
a. Der Au�ragnehmer ha�et dem Au�raggebern stets 

a) für die von ihm sowie seinen gesetzlichen Vertretern oder 
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden, 

b) nach dem Produktha�ungsgesetz und 
c) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit, die der Au�ragnehmer, seine gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen zu vertreten haben. 
 

b. Der Au�ragnehmer ha�et bei leichter Fahrlässigkeit nicht, außer, soweit er eine 
wesentliche Vertragspflicht verletzt hat, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht oder deren Verletzung die 



 
 

Allgemeine 
Geschä�sbedingungen 
Seidenspinner Hybrid IT GmbH 

Seite 12 von 13 V 1.0 
Geändert am: 02.06.2023 

  
 

Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Au�raggeber 
regelmäßig vertrauen darf. 
 
Diese Ha�ung ist bei Sach- und Vermögensschäden auf den vertragstypischen und 
vorhersehbaren Schaden beschränkt. Dies gilt auch für entgangenen Gewinn und 
ausgebliebene Einsparungen. Die Ha�ung für sons�ge en�ernte Folgeschäden ist 
ausgeschlossen. 
 
Für einen einzelnen Schadensfall ist die Ha�ung auf den Vertragswert begrenzt, bei 
laufender Vergütung auf die Höhe der Vergütung pro Vertragsmonat, jedoch nicht auf 
weniger als € 10.000. Für die Verjährung gilt Ziffer 10b entsprechend. Die 
Vertragspartner können bei Vertragsabschluss eine weitergehende Ha�ung, 
üblicherweise gegen eine gesonderte Vergütung, schri�lich vereinbaren. Vorrangig ist 
eine individual vereinbarte Ha�ungssumme. Die Ha�ung gemäß Ziffer 11a bleibt von 
diesem Absatz unberührt. 
 
Ergänzend und vorrangig ist die Ha�ung des Au�ragnehmers wegen leichter 
Fahrlässigkeit aus dem jeweiligen Vertrag und seiner Durchführung auf Schadens- 
und Aufwendungsersatz – unabhängig vom Rechtsgrund – insgesamt begrenzt auf 
den in diesem Vertrag vereinbarten Prozentsatz der bei Vertragsabschluss 
vereinbarten Vergütung. Die Ha�ung gemäß Ziffer 11 Abs. a Satz b) bleibt von diesem 
Absatz unberührt. 
 

c. Aus einer Garan�eerklärung ha�et der Au�ragnehmer nur auf Schadensersatz, wenn 
dies in der Garan�e ausdrücklich übernommen wurde. Diese Ha�ung unterliegt bei 
leichter Fahrlässigkeit den Beschränkungen gemäß Ziffer 11b. 
 

d. Bei Verlust von Daten ha�et der Au�ragnehmer nur für denjenigen Aufwand, der für 
die Wiederherstellung der Daten bei ordnungsgemäßer Datensicherung durch den 
Au�raggebern erforderlich ist. Bei leichter Fahrlässigkeit des Au�ragnehmers trit 
diese Ha�ung nur ein, wenn der Au�raggeber vor der zum Datenverlust führenden 
Maßnahme eine ordnungsgemäße Datensicherung gemäß den nach Art der Daten 
angemessenen Sorgfaltspflichten durchgeführt hat. 

 
e. Für Aufwendungsersatzansprüche und sons�ge Ha�ungsansprüche des 

Au�raggebern gegen den Au�ragnehmer gelten Ziffern 11a bis 11d entsprechend. 
Ziffern 7c bis 7e bleiben unberührt. 

 
12. Sons�ges 

 
a. Der Au�raggeber wird für die Lieferungen oder Leistungen anzuwendende Import- 

und Export- Vorschri�en eigenverantwortlich beachten, insbesondere solche der 
USA. Bei grenzüberschreitender Lieferung oder Leistung trägt der Au�raggeber 
anfallende Zölle, Gebühren und sons�ge Abgaben. Der Au�raggeber wird gesetzliche 
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oder behördliche Verfahren im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 
Lieferungen oder Leistungen eigenverantwortlich abwickeln, außer soweit anderes 
ausdrücklich vereinbart ist. 
 

b. Es gilt deutsches Recht.  
 

c. Der Au�ragnehmer erbringt seine Leistungen unter Zugrundelegung seiner 
Allgemeinen Geschä�sbedingungen (AGB). AGB des Au�raggebern finden keine 
Anwendung gemäß der Regelung in Ziffer 1. 

 
Andere Bedingungen sind nur verbindlich, wenn der Au�ragnehmer sie schri�lich 
anerkannt hat; ergänzend gelten dann die AGB des Au�ragnehmers. 
 

d. Alle Vereinbarungen, Nebenabreden, Zusicherungen und Vertragsänderungen 
bedürfen der Schri�form. Dies gilt auch für die Abbedingung der Schri�formabrede 
selbst. Der Vorrang der Individualabrede in schri�licher, textlicher oder mündlicher 
Form (§ 305 b BGB) bleibt unberührt. 
 

e. Gerichtsstand gegenüber einem Kaufmann, einer juris�schen Person des öffentlichen 
Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist der Sitz des 
Au�ragnehmers. Der Au�ragnehmer kann den Au�raggebern auch an dessen Sitz 
verklagen. 

 
f. Sollte eine Bes�mmung dieser AGB aus Gründen des Rechtes der allgemeinen 

Geschä�sbedingungen nach §§ 305 bis 310 BGB ganz oder teilweise 
unwirksam/nich�g oder nicht durchführbar sein oder werden, gelten die gesetzlichen 
Regelungen. 

 
Sollte eine gegenwär�ge oder zukün�ige Bes�mmung der AGB aus anderen Gründen 
als den Bes�mmungen betreffend das Recht der allgemeinen Geschä�sbedingungen 
nach den §§ 305 bis 310 BGB ganz oder teilweise unwirksam/nich�g oder nicht 
durchführbar sein oder werden, so wird hiervon die Gül�gkeit der übrigen 
Bes�mmungen dieser AGB nicht berührt, soweit nicht die Durchführung der AGB – 
auch unter Berücksich�gung der nachfolgenden Regelungen – für einen 
Vertragspartner eine unzumutbare Härte darstellen würde. 
 
Das Gleiche gilt, wenn sich nach Abschluss der AGB eine ergänzungsbedür�ige Lücke 
ergibt. 
Entgegen einem etwaigen Grundsatz, wonach eine salvatorische Erhaltungsklausel 
grundsätzlich lediglich die Beweislast umkehren soll, soll die Wirksamkeit der übrigen 
Vertragsbes�mmungen unter allen Umständen aufrecht erhalten bleiben und damit § 
139 BGB insgesamt abbedungen werden. 


